
  

Satzung  
der Gemeinde Anröchte über die Festsetzung der Hebesätze 

für die Grund- und Gewerbesteuer 
( Hebesatzsatzung ) 

 

vom 09.12.2020 
 
 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein vom 14. Juli 1994 in Ver-
bindung mit § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07. August 1973 und § 16 des Gewerbesteuerge-
setzes vom 15. Oktober 2002 in den jeweils geltenden Fassungen, hat der Rat der Gemeinde An-
röchte in seiner Sitzung am 08.12.2020 folgende Hebesatzsatzung beschlossen: 
 

 
 
 

§ 1 
 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
 ( Grundsteuer A )  280  v.H. 
 
2.  Grundsteuer für Grundstücke  
 ( Grundsteuer B )  520  v.H. 
 
3. Gewerbesteuer   448  v.H. 
 
 

§ 2 
 
Die vorstehenden Hebesätze gelten ab dem Kalenderjahr 2021. 
 
 

§ 3 
 
Die Satzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 
 


